
 

 

Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2017 einschließlich der Erklärung zur 
Unternehmensführung gem. §§ 289 f, 315b HGB für die Biofrontera AG und den Konzern 

 

I .  Erk lärung gemäß § 161 des Akt iengesetzes  (Angabe gem. § 289 a Abs.  2 Z i f fer  1 

HGB als Bestandte i l  der Erk lärung zur  Unternehmensführung)  

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben im Dezember 2017 folgende Entsprechenserklärung abgegeben: 

 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Biofrontera AG (Gesellschaft) zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG  

Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera AG sind gem. § 161 AktG verpflichtet, jährlich zu erklären, 

dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 

bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex“ („Kodex“) entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden 

oder werden und warum nicht („Entsprechenserklärung“). Die Entsprechenserklärung ist den 

Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. Vorstand und Aufsichtsrat geben folgende 

Entsprechenserklärung ab: 

Die Biofrontera AG hat seit Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2017 den 

Empfehlungen des Kodex in der dort genannten Fassung unter Berücksichtigung der dortigen 

Ausnahmen entsprochen und wird dem Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit folgenden 

Ausnahmen entsprechen: 

 

Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung (Ziffer 3.8 Abs. 3) 

Für die Gesellschaft besteht eine D&O-Versicherung, die keinen Selbstbehalt für 

Aufsichtsratsmitglieder vorsieht. Nach Ansicht der Gesellschaft bedarf es eines solchen Selbstbehalts 

nicht, um die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein der Aufsichtsratsmitglieder 

sicherzustellen. Ein Selbstbehalt würde aber voraussichtlich dem Bestreben der Gesellschaft 

zuwiderlaufen, für ihren Aufsichtsrat herausragende Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland zu 

gewinnen. Der Aufsichtsrat wurde zudem von der gesetzlichen Neureglung zum Selbstbehalt im 

Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) ausdrücklich ausgenommen (§ 116 

AktG). 

 

Festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat (Ziffer 5.4.1) 

Im Rahmen seiner Diversity-Ziele soll der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 

zum Aufsichtsrat festlegen. Die Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer erscheint 

aus heutiger Sicht im Falle der Gesellschaft aber nicht angemessen. Denn eine zeitliche Dauer, die 

eine allgemeine Höchstgrenze für die Amtsdauer festlegt, kann nach Auffassung des Aufsichtsrats 

abstrakt nicht sinnvoll bestimmt werden. Stattdessen ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob die Dauer 

der bisherigen Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat einer ordnungsgemäßen und unbefangenen 

Wahrnehmung des Mandates entgegenstehen könnte.  

 

Ausgestaltung der Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.6) 



 

 

Bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird die Mitgliedschaft in Ausschüssen nicht 

berücksichtigt. Angesichts der engen Abstimmung im sechsköpfigen Aufsichtsrat erscheint eine 

Differenzierung der Aufsichtsratsvergütung nach der Mitgliedschaft in Ausschüssen derzeit nicht 

erforderlich, zumal die Mitglieder durch die Mitgliedschaft in den verschiedenen Ausschüssen bei einer 

Gesamtbetrachtung überwiegend mit gleicher Intensität in Anspruch genommen werden.  

 

Berichterstattung (Ziffer 7.1.2) 

Finanzberichte, Halbjahresberichte und Zwischenmitteilungen werden binnen der gesetzlichen Fristen 

veröffentlicht.  

 

Leverkusen, im Dezember 2017  

 

 



 

 

I I .   Corporate Governance Ber icht   

(e inschl ießl ich Angaben gem. §§ 289 f ,  315d HGB, d iese b i lden mit  der  
Erk lärung gemäß § 161 des Akt iengesetzes  unter Z i f fer  I .  die Erklärung zur 
Unternehmensführung )  

Die Biofrontera Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „Gesellschaft“ genannt) ist eine 

Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Verwaltung der Gesellschaft erfolgt durch den 

Vorstand und den Aufsichtsrat, die zum Wohle des Unternehmens zusammenarbeiten. Vorstand und 

Aufsichtsrat der Biofrontera Aktiengesellschaft sind sich ihrer Verantwortung gegenüber Aktionären, 

Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie der Allgemeinheit bewusst. Corporate Governance steht für 

eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und 

Kontrolle von Unternehmen. Aufsichtsrat und Vorstand überprüfen und entwickeln die Corporate 

Governance im Unternehmen zur Wahrung von guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung 

sowie der Vermittlung von Transparenz für den Aktionär stetig weiter. Die Biofrontera 

Aktiengesellschaft betrachtet daher auch weitgehend die Einhaltung der Empfehlungen und 

Anregungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ (nachfolgend auch nur „Kodex“ genannt) 

als wichtigen Bestandteil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.  

Vorstand und Aufsichtsrat sollen gem. Ziffer 3.10 des Kodex jährlich über die Corporate Governance 

des Unternehmens berichten (Corporate Governance Bericht) und diesen Bericht im Zusammenhang 

mit der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlichen. Hierzu gehört auch die Erläuterung 

eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Die weiteren Inhalte des Corporate 

Governance Berichts sind: Ziffer 5.4.1: Diversity, die Zielsetzung des Aufsichtsrats zu seiner 

Zusammensetzung und der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance Bericht 

veröffentlicht werden. Ziffer 7.1.3: Der Corporate Governance Bericht soll konkrete Angaben über 

Aktienoptionsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft enthalten 

soweit diese Angaben nicht bereits im Jahresabschluss, Konzernabschluss oder Vergütungsbericht 

gemacht werden. 

In die Erklärung zur Unternehmensführung sind aufzunehmen (i) die Entsprechenserklärung, (ii) 

relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, und (iii) eine Beschreibung der Arbeitsweise 

von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren 

Ausschüssen sowie (iv) die Festlegungen nach § 76 Absatz 4 und § 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes 

(Zielgrößen für den Frauenanteil) und die Angabe, ob die festgelegten Zielgrößen während des 

Bezugszeitraums erreicht worden sind, und wenn nicht, Angaben zu den Gründen mitzuteilen. Ferner 

sind (v) eine Beschreibung des Diversitätskonzepts, das im Hinblick auf die Zusammensetzung des 

vertretungsberechtigten Organs und des Aufsichtsrats in Bezug auf Aspekte wie beispielsweise Alter, 

Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund verfolgt wird, sowie der Ziele dieses 

Diversitätskonzepts, der Art und Weise seiner Umsetzung und der im Geschäftsjahr erreichten 

Ergebnisse aufzunehmen. 

 

Al lgemeines zur Führungsstruktur  

Die Biofrontera Aktiengesellschaft unterliegt den Vorschriften des deutschen Aktien- und 

Kapitalmarktrechts sowie den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für Vorstand 

und Aufsichtsrat. Mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat hat die Gesellschaft eine zweigeteilte 

Leitungs- und Überwachungsstruktur. Vorstand und Aufsichtsrat sind den Interessen der Aktionäre 

und dem Wohle des Unternehmens verpflichtet. Die Hauptversammlung ist das dritte Organ des 

Unternehmens. 

 

Angaben zu Unternehmensführungsprakt iken 



 

 

Im Mittelpunkt unserer Führungskultur für die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen stehen 

Werte, die in gesetzlichen Vorschriften sowie internen Richtlinien und Organisationsanweisungen 

verankert sind. Von besonderer Bedeutung sind dabei branchenbedingte Zertifizierungen und 

Qualitätsanforderungen, deren Einhaltung erhebliche Anstrengungen erfordert.  

Darüber hinaus besteht ein gemeinsames Verständnis von Unternehmensführung und Mitarbeitern, 

nachhaltiges Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden und gleichzeitig durch wirksame und 

verträgliche pharmakologische Produkte auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, soll sich jeder Mitarbeiter seines Beitrags zum Unternehmenserfolg und 

zur Wertschöpfung bewusst sein und hierfür Ergebnisverantwortung übernehmen können und dürfen.  

Eigenverantwortung und Eigeninitiative setzen dabei Kenntnisse über die strategische Ausrichtung 

des Unternehmens voraus. Die Unternehmensführung informiert daher die Mitarbeiter regelmäßig 

über Unternehmensziele, aktuelle Geschäftsentwicklung und das Markt- und Wettbewerbsumfeld. 

Wesentliche Grundlage effizienter Unternehmensführung und Zusammenarbeit sind zudem klar 

definierte Unternehmensstrukturen, Verantwortungsbereiche und Abläufe. In Verbindung mit 

festgelegten und zugleich einer fortlaufenden Optimierung unterliegenden Prozessen ermöglicht eine 

solche Struktur eine Ausrichtung der Führungsvorgänge an den Unternehmenszielen sowie die 

regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung. 

Besonderes Gewicht erlangt dabei auch die Motivation und Wertschätzung für die Mitarbeiter des 

Unternehmens. Denn besonderes Engagement, hohe Produktivität und Effizienz lassen sich nur in 

einer als positiv wahrgenommenen Arbeitsumgebung und bei hoher Identifikation mit dem 

Unternehmen und seinen Zielen verwirklichen. Aus diesem Grund fördert das Unternehmen die 

Balance zwischen der erwarteten, hoch qualifizierten und konzentrierten Arbeitsleistung in einem 

dynamischen Markt auf der einen und die Notwendigkeiten und Bedürfnisse des privaten 

Lebensbereichs auf der anderen Seite. 

 

Compl iance 

Das unternehmerische Handeln der Biofrontera-Gruppe muss sich an den Rechtsordnungen 

verschiedener Länder orientieren. Die Biofrontera-Gruppe führt ihr Geschäft verantwortungsvoll und in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Regeln der Länder, in denen sie 

tätig ist. Dies gilt besonders auf Grund der zunehmenden Vertriebsaktivitäten in Auslandsmärkten 

einschließlich den USA, zumal insbesondere der Vertrieb von Arzneimitteln besonderen 

Anforderungen an die Integrität der Beteiligten unterliegt. Verstöße insbesondere in diesem Umfeld 

könnten schwerwiegende Nachteile haben.   

Die Biofrontera-Gruppe erwartet daher von ihren Mitarbeitern ein rechtlich und ethisch einwandfreies 

Handeln im geschäftlichen Alltag. Denn gerade als Entwickler und Hersteller pharmakologischer 

Produkte ist ein Höchstmaß an Integrität unabdingbar, um das Vertrauen unserer Partner und vor 

allem der mit unseren Produkten behandelten Patienten zu rechtfertigen.  

In Schulungen unter Mitwirkung der zuständigen Compliance-Beauftragten werden die Mitarbeiter mit 

den relevanten Verhaltenskodizes sowie gesetzlichen und behördlichen Regeln vertraut gemacht. 

Kernbotschaften der Compliance der Biofrontera-Gruppe sind die Einhaltung der kartellrechtlichen 

Regelungen, Integrität im Geschäftsverkehr, das Bekenntnis zu Produktverantwortung und 

Nachhaltigkeit, das Befolgen des im Unternehmen aufgebauten Qualitätsmanagements und die 

Meidung bzw. sachgerechte Handhabung von Interessenskonflikten. Unsere Beschäftigten haben die 

Möglichkeit und sind aufgefordert - auf Wunsch auch geschützt - Hinweise auf etwaige 

Rechtsverstöße in den Unternehmen der Biofrontera AG Gruppe zu geben. 

Einzelheiten sind in einem Code of Conduct unter dem Titel „Behavior in Business: Integrity, 

Innovation, Respect and Responsibility“ festgelegt, dessen Beachtung allen Mitarbeitern und Organen 



 

 

auferlegt ist. 

 

 

Arbei tsweise von Vors tand und Aufs ichtsrat  

 

Vorstand 

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen und führt sie nach Maßgabe der Gesetze, der 

Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.  

 

Der Vorstand gewährleistet ein angemessenes Risikomanagement innerhalb des Unternehmens und 

ein Risikocontrolling. Hierdurch sollen den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 

frühzeitig erkannt werden. Er entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie 

mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Der Vorstand hat für die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren 

Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance).  

 

Der Vorstand der Biofrontera Aktiengesellschaft besteht gegenwärtig aus drei Mitgliedern, dem 

Vorstandsvorsitzenden (CEO), dem Finanzvorstand (CFO) und dem Vorstand für Vertrieb und 

Marketing (CCO). Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte 

Geschäftsführung. Unbeschadet der Gesamtverantwortung aller Vorstandsmitglieder führen die 

einzelnen Mitglieder die ihnen zugeordneten Bereiche im Rahmen der Vorstandsbeschlüsse in 

eigener Verantwortung. 

Der Aufsichtsrat hat für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen. Der Vorstand in seiner 

Gesamtheit entscheidet demnach in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie in 

weiteren dort oder gesetzlich festgelegten Fällen. Sofern nicht durch Gesetz, Satzung oder 

Geschäftsordnung Einstimmigkeit erforderlich ist, beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Maßnahmen und Geschäfte des Vorstands von grundlegender Bedeutung bedürfen gem. der 

Geschäftsordnung des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats.  

 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands, berät den Vorstand bei der Leitung des 

Unternehmens und überwacht dessen Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat der Biofrontera 

Aktiengesellschaft besteht gegenwärtig aus sechs Mitgliedern, von denen niemand vorher Mitglied des 

Vorstands der Gesellschaft war. Der Aufsichtsrat hat einen Vorsitzenden und mindestens einen 

Stellvertreter zu wählen. Der Aufsichtsratsvorsitzende organisiert die Arbeit des Gremiums, er beruft 

die Sitzungen ein und leitet diese. Er ist zudem Ansprechpartner für den Vorstand, insb. auch bei 

Berichten zu wichtigen Anlässen. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben.  

 

Hauptversammlung 

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. Dort üben sie insb. ihr Stimmrecht 

aus. Die ordentliche Hauptversammlung findet jährliche innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres statt. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung, einschließlich der für die 



 

 

Hauptversammlung verlangten Berichte und Unterlagen, wird auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft veröffentlicht. Zur Erleichterung der persönlichen Wahrnehmung ihrer Rechte stellt die 

Gesellschaft den Aktionären für Hauptversammlungen einen weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. In der Einberufung der Hauptversammlung bzw. in den 

Mitteilungen an die Aktionäre wird erläutert, wie im Vorfeld der Hauptversammlung Weisungen zur 

Stimmrechtsausübung erteilt werden können.  

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats. 

Sie entscheidet über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des Abschlussprüfers. In 

die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen zudem Entscheidungen über Kapitalmaßnahmen und 

die Zustimmung zu Unternehmensverträgen sowie über Satzungsänderungen. 

 

Ausschüsse des Aufs ichtsrats   

Derzeit hat der Aufsichtsrat einen Personalausschuss, einen Prüfungsausschuss, einen 

R & D & Market Access Ausschuss und einen Nominierungsausschuss gebildet. Die personelle 

Zusammensetzung der Ausschüsse ist im Bericht des Aufsichtsrats näher erläutert. 

Der Personalausschuss bereitet Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Bestellung und 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor. Anders als in der Vergangenheit sind dem Plenum auf 

Grund der Änderungen durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) 

auch die Vergütungsentscheidungen zugewiesen, so dass der Personalausschuss insoweit nur 

vorbereitend tätig wird. Der Aufsichtsrat hat eine entsprechende Änderung seiner Geschäftsordnung 

vorgenommen. Zudem berät er über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. 

Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und des 

Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der Erteilung des 

Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer und überwacht die Prüfung des Jahresabschlusses der 

Gesellschaft. Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs, also auch im Falle der 

Biofrontera Aktiengesellschaft, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers auf 

die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs muss zudem mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf 

den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen und Mitglied des 

Prüfungsausschusses sein. 

Der R & D & Market Access Ausschuss befasst sich mit maßgeblichen Fragen der 

Produktentwicklung. Nach Beratung im Research & Development Ausschuss werden vom diesem 

diesbezügliche Empfehlungen an Vorstand und Aufsichtsrat ausgesprochen. Er prüft zudem sich 

bietende Möglichkeiten für Lizenzgeschäfte und diesbezügliche Vertragsinhalte, berät den Vorstand 

bei konkreten Verhandlungen und bereitet Entscheidungen des Aufsichtsrats bei 

zustimmungspflichtigen Geschäften vor. 

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die 

Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor. Hierbei berücksichtigt der Nominierungsausschuss die 

Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aller Mitglieder 

des Aufsichtsrats und entwirft Kandidatenprofile. Zudem soll der Nominierungsausschuss dem 

Aufsichtsrat Vorschläge zur und Ergebnisse aus einer regelmäßig durchzuführenden Bewertung der 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sowohl der einzelnen Mitglieder als auch des Aufsichtsrats 

in seiner Gesamtheit machen bzw. mitteilen. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben kann der 

Nominierungsausschuss auf Ressourcen des Unternehmens zurückgreifen, die er für angemessen 

hält und auch in gebotenem Rahmen externe Berater einschalten. 

 



 

 

 

Zie le für  d ie Zusammensetzung des  Aufs ichtsrats  und des Vorstands (Divers i ty)  

Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat ist gem. Ziffer 5.4.1 des Kodex so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder 

insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung 

konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten. Für seine 

Zusammensetzung soll er im Rahmen der unternehmensspezifischen Situation die internationale 

Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen 

Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Ziffer 5.4.2 des Kodex, eine festzulegende Altersgrenze für 

Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum 

Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen berücksichtigen. Diversity umfasst dabei Aspekte 

wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund. 

Nach Ziffer 5.4.2 des Kodex soll dem Aufsichtsrat eine nach seiner Einschätzung angemessene 

Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören. Ein Aufsichtsratsmitglied ist im Sinn dieser Empfehlung 

insbesondere dann nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder einer 

geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder 

einem mit diesem verbundenen Unternehmen steht, die einen wesentlichen und nicht nur 

vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei 

ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören. Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion 

oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. 

Der Aufsichtsrat stimmt mit den Inhalten des Kodex überein, dass neben einer ausgewogenen 

fachlichen Qualifikation durch Berücksichtigung von Vielfalt auch stets eine angemessene 

Internationalität und eine angemessene Vertretung von Frauen im Aufsichtsrat erreicht werden soll. 

Dabei ist „Diversity“ als internationale Herkunft, Erziehung, Ausbildung oder berufliche Tätigkeit und 

nicht als Staatsbürgerschaft sowie als geschlechtliche und Alters-Vielfalt zu verstehen. 

Dies bedeutet, dass die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der in einem offenen, innovativen und 

künftig voraussichtlich auch verstärkt international tätigen Unternehmen wie der Biofrontera 

Aktiengesellschaft vorzufindenden Vielfalt angemessen Rechnung tragen soll. Dies gilt für die 

Biofrontera Aktiengesellschaft als biopharmazeutisches Unternehmen in besonderer Weise, natürlich 

auch für den Bereich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung und dem Vertrieb von 

medizinischer Kosmetik und neuen Medikamenten zur Pflege und Behandlung von Haut- und 

Entzündungskrankheiten. 

Es bedeutet aber auch, dass niemand nur deshalb als Kandidat für den Aufsichtsrat ausscheidet oder 

für den Aufsichtsrat vorgeschlagen wird, weil er oder sie über eine bestimmte Eigenschaft verfügt 

beziehungsweise nicht verfügt. Dabei sind bei gleicher Qualifikation und Eignung Frauen angemessen 

zu berücksichtigen. 

Bei Gesellschaften im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, also auch bei der Biofrontera 

Aktiengesellschaft, muss gemäß den Vorgaben des Aktiengesetzes zudem mindestens ein Mitglied 

des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 

verfügen (sog. „Financial Expert“ im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG). Dies ist als Diversity-Kriterium 

daher zwingend zu beachten. 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern. 

 

Der Aufsichtsrat hat im Dezember 2016 die Ziele bzgl. seiner Zusammensetzung („Diversity-Ziele“) 



 

 

wie folgt benannt: 

• Berücksichtigung der künftig voraussichtlich verstärkten internationalen Tätigkeit des 

Unternehmens und der Tochtergesellschaften, insbesondere auf dem US-Markt  

• Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft / vertretbare Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten 

• Berücksichtigung von fachlich / technischem Sachverstand und von Branchenkenntnissen 

insb. in Bezug auf den Bereich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von 

medizinischer Kosmetik und neuen Medikamenten zur Pflege und Behandlung von Haut- und 

Entzündungskrankheiten 

• Berücksichtigung von fachlich / technischem Sachverstand und von Branchenkenntnissen und 

in Bezug auf den Vertrieb von medizinischer Kosmetik und neuen Medikamenten zur Pflege 

und Behandlung von Haut- und Entzündungskrankheiten, insbesondere auf dem US-Markt 

sowie dem EU-Markt 

• Berücksichtigung besonderer Kenntnisse und Erfahrungen bei der Finanzierung von 

Unternehmen der Pharmabranche 

• Berücksichtigung besonderer Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 

Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren (ein sog. Financial Expert im 

Sinne des § 100 Abs. 5 AktG) 

• Unabhängigkeit mindestens der Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder im Sinne des Deutschen 

Corporate Governance Kodex / Vermeidung von Interessenkonflikten 

• Berücksichtigung der in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegten Altersgrenze 

• Aufnahme von zwei Frauen in den Aufsichtsrat bis zum 31.08.2021 

 

Das Kompetenzprofil umfasst damit Kenntnisse der Branche und Märkte, das Verständnis des 

Geschäftsmodels und grundlegende Kenntnisse der (rechtlichen) Rahmenbedingungen, grundlegende 

Kenntnisse im Bereich Compliance, Finanzen und Rechnungslegung sowie natürlich die Fähigkeit, 

Berichte und Vorlagen des Vorstands zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und eigene 

Schlussfolgerungen zu ziehen einschließlich der Fähigkeit, die Ordnungsgemäßheit, Wirtschaftlichkeit, 

Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der zu bewertenden Geschäftsentscheidungen zu beurteilen 

bzw. auf Plausibilität prüfen zu können. Jedes Aufsichtsratsmitglied muss zudem bestimmte 

persönliche Mindestanforderungen erfüllen, die für eine effiziente Arbeit des Aufsichtsrats unerlässlich 

sind, wie zeitliche Verfügbarkeit, Integrität, Verschwiegenheit, Diskussionsfähigkeit, Interaktions- und 

Teamfähigkeit. 

Der Stand der Umsetzung in Bezug auf diese Ziele ist aus Sicht des Aufsichtsrats – bis auf eine 

angemessene Beteiligung von Frauen – insgesamt positiv zu beurteilen: 

− Herr Dr. Ulrich Granzer, Aufsichtsratsvorsitzender, ist Gründer und Eigentümer der Granzer 

Regulatory Consulting & Services und seit 2003 Mitglied des Aufsichtsrats. Zuvor war er Leiter 

Regulatory Affairs bei GlaxoSmithKline, BASF Pharma sowie Bayer Pharma und ist ein 

ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Arzneimittelzulassung. Er hat einen Abschluss in 

Pharmazie der Philipps Universität Marburg und anschließend an der Universität Tübingen 

promoviert. 

− Herr Jürgen Baumann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, ist ein unabhängiger 

Unternehmensberater und war Vorsitzender des Aufsichtsrats von 2007 bis 2016. Er bekleidete 

verschiedene Managementpositionen, unter anderem im Vorstand der Schwarz Pharma AG, wo 

er für den Vertrieb in Europa verantwortlich war. Herr Baumann hat einen Abschluss in 

Wirtschaftswissenschaften der Universität Wuppertal. 



 

 

− Herr Dr. John Borer ist Senior Managing Director und Leiter des Investmentbankings der 

Benchmark Company, LLC. Zuvor war er CEO und Leiter des Investment Bankings bei Rodman & 

Renshaw und hatte Managementpositionen bei Pacific Business Credit sowie Barclays American 

Business Credit. Er ist promovierter Jurist der Loyola Law School in Los Angeles. 

− Herr Reinhard Eyring ist seit 2000 Partner im Bereich Corporate der internationalen 

Wirtschaftskanzlei Ashurst in Frankfurt und Head of Ashurst Germany. Er hat umfassende 

Erfahrung in allen Bereichen des Gesellschafts- und des Bankenrechts, insbesondere Aktien- und 

Kapitalmarktrecht. Reinhard Eyring berät zudem börsennotierte und nicht-börsennotierte 

Unternehmen in allen aktienrechtlichen Regulierungsfragen. Er verfügt über umfangreiche 

Expertise bei Börsengängen und öffentlichen Übernahmen und ist Mitglied in verschiedenen 

Aufsichtsräten.  

− Herr Kevin Weber ist Prinzipal bei der Skysis, LLC. Zuvor war er Vorstandsvorsitzende der 

Paraffin International Inc. Er hat umfangreiche Erfahrungen in Marketing sowie weltweiten 

Vermarktungsstrategien und hatte zuvor leitende Positionen bei Depomed, Hyperion Therapeutics 

und Medicis Pharmaceuticals inne. Kevin Weber ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der 

Amerikanischen Akademie für Schmerzmanagement Stiftung und der Amerikanischen 

Vereinigung für Chronischen Schmerz. Er hat einen Abschluss in Management und Marketing der 

Western Michigan Universität. 

− Herr Hansjörg Plaggemars ist freier Unternehmensberater (Value Consult) sowie im Rahmen von 

Projekten derzeit Vorstand verschiedener Unternehmen, darunter z.B. Delphi 

Unternehmensberatung AG, Strawtec Group AG. Bis Ende Mai 2017 war er Vorstandsmitglied der 

Deutsche Balaton AG und zuvor Geschäftsführer und CFO der CoCreate Software GmbH, 

KAMPA AG, Unister Holdings und Müller Holdings. Herr Plaggemars ist unter anderem auch 

Mitglied des Aufsichtsrats der Ming Le Sports AG, Deutsche Balaton Immobilien I AG, Carus AG 

und der Youbisheng Green Paper AG. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der 

Universität Bamberg. 

 

Im Aufsichtsrat sind damit alle relevanten fachlichen Kompetenzen vertreten, insbesondere 

hinsichtlich der branchenbezogenen Anforderungen und auch hinsichtlich der sonstigen fachlichen 

Bereiche (sog. Financial Expert). Umfassende Erfahrungen im internationalen Geschäftsleben sind 

ebenso vorhanden wie Mitglieder aus anderen Ländern. Alle Aufsichtsratsmitglieder verfügen über 

ausreichend Zeit, um ihren Aufgaben nachzukommen. Dem Aufsichtsrat gehört damit auch eine nach 

seiner Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Hingewiesen sei vorsorglich 

darauf, dass die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, deren Vorstand das 

Aufsichtsratsmitglied Hansjörg Plaggemars im Jahr 2017 angehört hat, gem. veröffentlichten 

Stimmrechtsmitteilungen insgesamt 8,28 % der Aktien und Stimmrechte an der Biofrontera 

Aktiengesellschaft gehalten. Die von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft gehaltenen Aktien 

werden gem. der entsprechenden Stimmrechtmitteilungen Herrn Wilhelm Konrad Thomas Zours 

zugerechnet, wobei Herr Plaggemars mit der Delphi Unternehmensberatung Aktiengesellschaft 

weiterhin für ein Unternehmen tätig ist, das von Herrn Zours beherrscht wird und das zudem 

Rechtsstreitigkeiten gegen die Biofrontera AG initiiert hat. 

 

Ziele für die Zusammensetzung des Vorstands 

Auch bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat gem. Ziffer 5.1.2 des Kodex auf 

Vielfalt (Diversity) achten. Der Vorstand hat gem. § 76 AktG unter eigener Verantwortung die 

Gesellschaft zu leiten. Ziel der Zusammensetzung des Vorstands muss es daher sein, bei Wahrung 

der Effizienz der personellen Ausstattung, Persönlichkeiten mit der Leitung der Gesellschaft zu 



 

 

betrauen, die die hierfür erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen im Rahmen 

einer kollegialen Zusammenarbeit erfüllen. Zu berücksichtigen ist dabei vorliegend weiter, dass die 

Biofrontera AG als Holdinggesellschaft die Aufgabe der Steuerung ihrer Tochtergesellschaften hat, 

nicht jedoch selber operatives Geschäfts betreibt. Auch auf Ebene des Vorstands sind dabei beste 

Geschäfts- und Branchenkenntnisse sowie wissenschaftlicher Sachverstand einschließlich der 

Kenntnis regulatorischen Rahmenbedingungen der Entwicklung, Zulassung und des Vertriebs von 

Medikamenten unerlässlich. Hinzu kommt auf Grund der geschäftlichen Ausrichtung der Biofrontera-

Gruppe ein hohes Maß an internationaler Erfahrung.    

Die derzeitige Besetzung des Vorstands trägt den fachlichen und persönlichen Anforderungen nach 

Überzeugung des Aufsichtsrats derzeit hervorragend Rechnung: 

 

− Herr Prof. Dr. rer. nat. Hermann Lübbert ist Vorsitzender des Vorstands der Biofrontera. Er 

studierte Biologie in seiner Geburtsstadt Köln und erhielt dort 1984 den Doktortitel. Nach acht 

Jahren in der akademischen Forschung an der Universität Köln und dem California Institute of 

Technology (USA) sammelte er während einer 10-jährigen Tätigkeit bei der Sandoz und Novartis 

Pharma AG Erfahrungen im Management einer global agierenden Forschungsorganisation. Prof. 

Lübbert gründete Biofrontera 1997 und leitet seither das Unternehmen. Er habilitierte sich an der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und leitet den Lehrstuhl für 

Tierphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum. 

− Herr Thomas Schaffer begann seinen beruflichen Werdegang mit diversen Positionen im 

Finanzbereich und Controlling der Siemens Semiconductor. Im Geschäftsbereich Security & 

Chipcard ICs der Firma Siemens bekleidete er die Position des Vice President und CFO. Im 

Anschluss daran war er vier Jahre als Geschäftsführer und CFO der Infineon Ventures GmbH 

tätig und setzte seine Karriere als Vice President und CFO der Specialty DRAM Division der 

Qimonda AG fort, wo er zusätzlich die Geschäftsführung der Qimonda Solar GmbH übernahm. Mit 

Anstellungen als CFO bei Heptagon Oy, Finnland/Schweiz, und Ubidyne Inc., Delaware, USA, 

erweiterte er seine große internationale Erfahrung. Herr Schaffers breite Expertise umfasst alle 

Themenbereiche im Finanz- und Rechnungswesen, er konnte maßgeblich zur strategischen 

Weiterentwicklung der Unternehmen beitragen, für die er bisher tätig war. Seit Juni 2013 bekleidet 

Herr Schaffer die Position des CFO in der Biofrontera AG. 

− Herr Christoph Dünwald begann seine berufliche Laufbahn bei der Bayer AG, wo er in 15 Jahren 

verschiedene Positionen im Marketing (USA und Spanien) und der Strategischen 

Geschäftsführung in Deutschland und in Südostasien bekleidete. In seiner letzten Position bei 

Bayer führte er als General Manager die Bayer Healthcare Diagnostics Division in Belgien und 

Luxemburg. Nach zwei Jahren als International Sales and Marketing Director in Spanien und 

England für die Corporacion Dermoestetica SA wechselte er im Jahr 2008 als Senior Commercial 

Director zum amerikanischen Pharmakonzern Allergan. Von 2009 bis 2015 leitet er die Medical 

Business Unit in Spanien und Portugal. Herr Dünwald zeichnet sich durch die signifikante Umsatz- 

und Gewinnsteigerung in allen seiner bisher bekleideten Positionen aus. 

 

 

 

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 

Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 

Erläutert sei hierzu, dass gem. § 76 Abs. 4 AktG der Vorstand von Gesellschaften, die börsennotiert 

sind oder der Mitbestimmung unterliegen, für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen 



 

 

unterhalb des Vorstands Zielgrößen festlegen muss. Die Biofrontera AG verfügt derzeit nicht über 

zwei Führungsebenen unterhalb des Vorstands im Sinne der Bestimmung des § 76 Abs. 4 AktG. 

Führungsaufgaben unterhalb des Vorstands nahmen im Dezember 2016 vier Personen war. Der 

Frauenanteil in dieser ersten und einzigen Führungsebene betrug im Dezember 2016 insgesamt 

50 %. Auf Grund des Fehlens von zwei Führungsebenen unterhalb des Vorstands wurden Zielgrößen 

für den Frauenanteil gem. § 76 Abs. 4 AktG im Dezember 2016 nur betreffend die eine vorhandene 

Führungsebene unterhalb des Vorstands festlegt. Die Zielgröße für den Frauenanteil in der 

vorhandenen Führungsebene unterhalb des Vorstands wurde auf 30 % festgelegt. Von einer 

Festsetzung einer Zielgröße in Höhe von 50 % wurde abgesehen, weil ansonsten bereits die 

Erweiterung der bestehenden ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands um einen Mann zu 

einer signifikanten Unterschreitung der Zielgröße führen würde. Als Frist zur Erreichung der Zielgröße 

wurde der 30. Juni 2022 festgelegt. Zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Berichts wurde die Zielgröße 

erreicht. 

 

Frauenanteil Vorstand 

Der Aufsichtsrat von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der Mitbestimmung unterliegen, legt 

gem. § 111 Abs. 5 AktG für den Frauenanteil im Vorstand Zielgrößen fest. Die Zielgröße für den 

Frauenanteil im Vorstand wurde auf 0 % festgelegt. Als Frist zur Erreichung der Zielgröße wurde der 

31. Oktober 2020 festgelegt.  

Hintergrund für diese Festlegung war, dass derzeit drei Vorstandsmitglieder bestellt sind. Dabei gehört 

dem Vorstand keine Frau an. Sämtliche Verträge der Vorstandsmitglieder haben eine Gültigkeit 

mindestens bis zum 31. Oktober 2020. Eine höhere Zielgröße würde also voraussetzen, dass 

Vorstandsmitglieder vorzeitig ausscheiden und stattdessen zumindest eine Frau bestellt würde, oder, 

dass der Vorstand vergrößert und die zusätzliche(n) Position(en) durch Frauen besetzt werden 

würden. Beides wird aber zurzeit nicht angestrebt.  

Eine Zielgröße von 0,00% soll dann ausnahmsweise zulässig sein, wenn ein Vorstand bzw. die 

Geschäftsführung – wie hier – nur mit Männern besetzt ist, deren Anstellungsverträge länger laufen 

als die Frist zum Erreichen der Zielgröße. Von dieser anerkannten Ausnahme macht der Aufsichtsrat 

der Biofrontera AG also Gebrauch. 

 

Frauenanteil Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat die Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat im Dezember 2016 auf 1/3, 

d.h., zwei von zurzeit insgesamt sechs Sitzen, festgelegt. Als Frist zur Erreichung der Zielgröße wurde 

der 31. August 2021 festgelegt. Im Übrigen sei auf die Ausführungen oben unter „Ziele für die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats“ verwiesen. 

 

 

Rechnungslegung 

Der Konzernabschluss der Biofrontera wird nach den Grundsätzen der International Financial 

Reporting Standards (IFRS) erstellt. Finanzberichte, Halbjahresberichte und Zwischenmitteilungen 

werden binnen der gesetzlichen Fristen veröffentlicht. 

 

Akt ienopt ionsprogramme und ähnl iche wer tpapieror ient ier te Anreizsysteme der 



 

 

Gesel lschaf t  

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss, Konzernabschluss sowie im 

zusammengefassten Lagebericht verwiesen.  

 

 

Transparenz 

Unsere Aktionäre werden insbesondere im Geschäftsbericht, aktuellen Pressemeldungen und Ad-hoc 

Meldungen über die wesentlichen Vorkommnisse im Unternehmen und im Konzern unterrichtet. 

Sämtliche Mitteilungen über das Über- oder Unterschreiten der Stimmrechtsschwellen von 3, 5, 10, 

25, 50 und 75 %, die dem Unternehmen zugegangen sind, wurden zeitnah veröffentlicht. 

 

 

 


